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ÜBERSICHT

01.12.2024*Ersteinreisedatum ab 01.07.20132

●Entwicklung der Zuweisungen >> Bestand  am 01.12.2024

●Statistische Eckdaten 

●Belegungssituation in den Unterkünften der Stadt

●Finanzen

●Situation in den Kitas

●Arbeitsgelegenheiten für AsylbLG-Leistungsempfänger



ENTWICKLUNG 
ASYLBEWERBERZUWEISUNGEN
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ENTWICKLUNG DER BESTANDSZAHLEN
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EIN PAAR ECKDATEN…
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Von den 2145 Flüchtlingen 
1. stammen

a. 35% aus der Ukraine
b. 30% aus Syrien
c. 13% aus Afghanistan

2. Alter und Geschlecht
a. der Geflüchteten (Asylantrag)

 mehr als 75% sind jünger als 36 Jahre
 knapp 2/3 sind männlichen Geschlechts

b. Flüchtlinge aus der Ukraine
 Mehr als die Hälfte ist jünger als 36 Jahre
 Ca.  40% sind männlichen Geschlechts

3. erhalten ca. 12% Leistungen nach dem AsylbLG (in der Regel Asylantragsteller + Geduldete) 
4. wohnen in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt 

a. am 01.01.2022 341 Personen (ca. 33%) 
b. aktuell 783 Personen (=knapp 40%)



BELEGUNG DER 
GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE
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FINANZIELLER AUFWAND 
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Asylbewerberleistungen Stadt - Aufwand und Ertrag 2020-2025
Produkt 3131 Aufwand Ertrag kommunaler Anteil Erläuterungen

2020 2.674.190,00 € 1.425.818,00 € 1.248.372 €
2021 2.289.205,00 € 1.300.967,00 € 988.238 €
2022 3.308.438,00 € 3.880.914,00 € -572.476 € Sonderzahlungen
2023 3.932.524,00 € 4.343.690,00 € -411.166 € Sonderzahlungen

2024, Plan 4.014.210,00 € 5.874.000,00 € -1.859.790 € Sonderzahlungen
2025, Plan 5.263.020,00 € 4.264.000,00 € 999.020 €

Nicht enthalten sind z.B: 
Aufwendungen für SGB-II-Empfänger mit Flüchtlingshintergrund 
Aufwendungen Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe 
Aufwendungen der Jugendhilfe (nicht UmA) 
Aufwendungen für die Bereitstellung von Kita-Plätzen 
Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulplätzen 



Quelle: https://www.neustadt.eu/?NavID=2636.312&La=1&qs=Bedarfsplanung&opt4=3&sd=1

Aktuelle Platzzahl insgesamt 2370 (ohne Hortplätze bzw. Ganztagsschule)

Bedarfe werden auf Basis aller Neustadter Kinder ermittelt, das SGB VIII trifft keine Unterscheidung 
 Das Vorliegen des Status‘ eines Geflüchteten wird bei Aufnahme nicht erfasst
 Eine Unterscheidung bei der Platzvergabe ist rechtlich nicht zulässig

Kosten für Mittagessen übernehmen grds. die Eltern; 
 sofern Leistungsbezug Bürgergeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Wohngeld, Asylbewerberleistungen >> Antrag auf 

Bildungs- und Teilhabe-Leistungen (BuT)

Es fehlen ca. 300 Plätze, überwiegend im U2-Bereich, diese werden wir Ende 2025 weitgehend zur Verfügung stellen können

SITUATION IN DEN KITAS

01.12.2024*Ersteinreisedatum ab 01.07.20138



Rechtsgrundlage § 5  Abs. 1 AsylbLG
„……Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, 
wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient.“

Im Leistungsbezug  (01.12.2024) sind aktuell 260 Personen, davon
- 89 jünger als 18 oder älter als 60 Jahre
- 102 bereits in Arbeit oder arbeitsunfähig aufgrund Krankheit oder im Sprachkurs
>> 69 Personen 

Rahmenbedingungen:
- Arbeitsplatzspezifische Ausstattung 
- Vorarbeiter/Kümmerer vor Ort
- Aufwandsentschädigung, pro geleisteter Stunde 2,- €
- Flankierende Maßnahmen im Einzelfall (denkbar wäre Kostenübernahme Sprachkurs, aufgabenspezifische Fortbildungen, 

u.U. Lohnkostenzuschuss bei Festanstellung >> in Prüfung

SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN
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Team Arbeitsgelegenheiten
1 Organisation Arbeitseinteilung  (J. Bodryschew)
3 Vorarbeiter (A. Nikiforov,  A. Almohammad,  K. Storck)
1 Sozialarbeiter (U. Kleinhenz)

>> derzeit 15 Arbeitskräfte im Einsatz, 37 Personen haben Angebot abgelehnt >> § 5 Abs. 4  AsylbLG (> Kürzung)

In Vorbereitung
Einsatz von weiblichen Kräften in städtischen Kitas im Bereich Hauswirtschaft
 Erweitertes Führungszeugnis
 Anleitung gemäß Arbeitsschutzbestimmungen
 Ausreichender Impfschutz
 Einweisung Umgang mit Lebensmitteln

Weitere Einsatzorte in Prüfung, z.B. beim ESN, Friedhof, Bauhof, Hausmeister, etc.

SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN
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